
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG); 
Umbau der Sohlrampe in eine Sohlgleite an der Mündung der Kößnach in die Donau 
auf Höhe der Grundstücke mit den Flurnummern 398 der Gemarkung Hornstorf und 
4130/2 sowie 4127 der Gemarkung Straubing 
 

Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 UVPG 
 
Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, hat mit Antrag 
vom 23.02.2023 eine wasserrechtliche Genehmigung für den Umbau der Sohlrampe an der 
Mündung der Kößnach in die Donau beantragt. Die Maßnahme stellt einen Gewässerausbau 
im Sinne des § 67 Abs. 2 WHG dar. Es wird ein Verfahren nach § 68 WHG durchgeführt. 
 
Die Stadt Straubing als zuständige untere Wasserrechtsbehörde gibt bekannt, dass im 
Rahmen des Verfahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. 
Das Vorhaben bedarf gemäß § 7 Abs. 2 UVPG in Verbindung mit Nr. 13.18.2 der Anlage 1 
zum UVPG einer standortbezogenen Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht.  
Nach § 5 Abs. 1 UVPG stellt die zuständige Behörde auf der Grundlage geeigneter Angaben 
des Vorhabensträgers sowie eigener Informationen fest, ob nach den §§ 6 bis 14b UVPG für 
das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-
Pflicht) besteht oder nicht. 
 
Die standortbezogene Vorprüfung wird gemäß § 7 Abs. 2 UVPG als überschlägige Prüfung 
in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe prüft die zuständige Behörde, ob bei dem 
Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG 
aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine 
besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. Ergibt die 
Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die 
Behörde auf der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, 
ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die 
besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 25 
Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. Die UVP-Pflicht 
besteht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde solche 
Umweltauswirkungen haben kann. 
 
Die Prüfung in der ersten Stufe hat ergeben, dass sich das Vorhaben in einem Natura 2000-
Gebiet befindet. Somit liegen besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 

Nummer 2.3.1 UVPG aufgeführten Schutzkriterien vor.  
 
Deshalb war auf der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten 
Kriterien zu prüfen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und 
nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Die Prüfung auf der zweiten Stufe hat ergeben, dass es sich um einen naturnahen 
Gewässerausbau handelt, bei dem längerfristig eine Verbesserung der ökologischen 
Bedingungen zu erwarten sind. Durch den kleinräumigen Charakter des Vorhabens, die 
Geringfügigkeit des Eingriffes und der langfristig zu erwartenden Verbesserung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers sind keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten. Der im Fauna-Flora-Habitat-Managementplan 



festgesetzte Erhalt der Konnektivität zu Laichgebieten und Jungfischhabitaten wird durch die 
Maßnahme sogar unterstützt. Die Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit des 
Gewässers dient auch der Umsetzung der Ziele gemäß der Wasserrahmenrichtlinie der 
Europäischen Gemeinschaft. Insgesamt wirkt sich das Vorhaben positiv auf die Umwelt und 
das Natura 2000-Gebiet aus. 
 
Bei dem Umbau der Sohlrampe in eine Sohlgleite an der Mündung der Kößnach in die 
Donau sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten, die die 
besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele der vorliegenden besonderen örtlichen 
Gegebenheiten betreffen und nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 
berücksichtigen wären. Die Verpflichtung zur Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt daher. 
 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Homepage der Stadt Straubing unter 
www.straubing.de (Rathaus & Verwaltung, Verwaltung & Dienstleistungen, Ämter & 
Dienststellen, Umwelt- und Naturschutz, Weitere Informationen der Dienststelle) einzusehen. 
 
 
Straubing, 14.07.2023 
STADT STRAUBING 
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